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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIX. Jahrgang.

Mr. 3«. Basel, 12. August. 1893.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko dnrch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen'direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt » Militärischer Bericht aus dem deutschen Reiche. — À. Grünzweig von Eichensieg: Die Militär-
Feuerwehr. — Die Entscheidungskämpfe im chilenischen Bürgerkriege 1891. — Eidgenossenschaft: Ernennung.
Stellenausschreibung. Wegen drohender Futternot. Verlegung von Wiederholungsktfrsen. Verfügung betreffend
Zulassung von Offizieren bei den Herbstübungen des II. Armeekorps. V. Division: Ausmarsch der 2. Rekruten-
schule. VI. Division: Zur Richtigstellung. Über das Einschiessen der Ordonnanzgewehre. Militärschuhe.
Landsturm. Literatur. Bern: Zahl der Dispensationsgesuche vom Truppenzusammenzug. — Ausland: Prankreich: Ein
Bericht über die Erfahrungen im Feldzug in Dahome. Zur Physiologie der Revolutionen. — Sprechsaal:
Landsturmansmusterung.

Militärischer Bericht
ans dem deutschen Reiche.

Berlin, den 1. August 1893.

Die Best i mm nngen zur Durchführung

der Militär-Vorlage beschäftigen
die Militärbehörden derzeit auf das lebhafteste.

Graf Caprivi bemerkte bereits im Reichstage,
dass schon in einem Zeiträume von 14 Tagen
oder drei Wochen die Wirksamkeit der Reform

zu bemerken sein werde, sobald der Reichstag,
wie nunmehr geschehen, dieselbe bewilligt habe.

Es ist in der That alles zur Durchführung der

Reform bis in die kleinsten Einzelnheiten
vorbereitet. Betreffs der Garnisonierung der neuen

Truppenteile vermochte man jedoch erst jetzt
— vorläufige Anfragen ausgenommen — zum

definitiven Abschluss der Unterbringung zu

schreiten. Zahlreiche Orte haben um Garnisonen

gebeten, und manche aufgegebene langjährige
Garnisonstadt erhält wiederum Besatzung, da ein

grosser Teil der militärischen Garnisonanstalten
dort noch vorhanden oder doch leicht wieder

herzustellen ist. An vielen Orten, wo dies jedoch
nicht mehr gilt, wird zum' Bau von Kaserne-

ments- und sonstigen Unterkunftsräumen in
Form von einfachen Backsteinbauten und für
das Material auch von Wellblechbarracken
geschritten. Zuvörderst werden die Kadres für die

4. Bataillone an Offizieren und Unteroffizieren

bestimmt, und die Anschaffung der Artilleriepferde

in die Wege geleitet. Mit dem Moment
der Rekruteneinstellung im Herbst findet
alsdann die Ausfüllung dieser Kadres und der 4.

Bataillone mit älteren Mannschaften statt. Die

Kompletierung des Offiziers- und Unteroffizierskorps

ist, um den Ansprüchen einer Mobilma¬

chung unter der neuen Gestalt zu genügen, nach

Möglichkeit erfolgt. Diese Korps sind zwar noch

keineswegs vollzählig, allein es wird behauptet,
sie seien — woran Zweifel gestattet sein mögen —
bereits genügend stark, um dem Bedürfnis der

neuen Heeresreform entsprechen zu können. Die

geplante Erweiterung der Unteroffiziersschulen
und Kadettenhäuser soll dann das ihrige thun,
um dem Mangel an Chargenpersonal abzuhelfen;
das deutsche Heer erhält offenbar ein auf längere
Zeit hinaus überjunges und völlig unroutiniertes
unteres Chargenpersonal.

In dem Nachtrags-Etat zur
Militärvorlage sind nicht nur die dauernden

Kosten der Armeeverstärkung für ein halbes

Jahr ausgeworfen, sondern auch die infolge dieser

Massnahmen erforderlichen einmaligen
ausserordentlichen Ausgaben. Es ist vielleicht nicht ohne

Interesse, einen Blick auf die letztern, soweit sie

den preussischen Etat berühren, zu werfen, da

aus ihnen erhellt, welche umfassende ausserordentliche

Ausgaben die Heeresverstärkung
erfordert. Für Bauten und Ausrüstungszwecke
kommen hiefür allein im preussischen Etat in
Betracht : Für die Errichtung von Barracken,

Stallungen, Reitbahnen, Menageanstalten,
Beschaffung von Geräten für die Truppen, Anlage

von Schiessständen u. s. w. 12,590,039 Mk. ;

für Bekleidung und Ausrüstung der neu
aufzustellenden bezw. zu verstärkenden Formationen

6,028,000 Mk.; für die Errichtung von
Garnisonlazaretten in Jüterbogk, Bromberg, Inowraz-

law, Graudenz, Erfurt, Posen, Trier, Ehrenbreit-

stein, Koblenz, Darmstadt u. s. w. 704,651 Mk.;
für die Verlängerung der Militär-Eisenbahn bis

Jüterbogk die erste üate von xj% Million Mk.;
zur Beschaffung des Übungsmaterials für die
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